
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/5/22 10ObS140/97d
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.1997

Norm

ASVG §256

Rechtssatz

Daß § 256 (aF) ASVG ausdrücklich nur die Möglichkeit vorsah, Pensionsleistung für die Zukunft zu befristen, steht der

Begrenzung der Leistungszuerkennung mit einem in der Vergangenheit (vor der Bescheiderlassung) liegenden

Zeitpunkt nicht entgegen.

Entscheidungstexte

10 ObS 140/97d

Entscheidungstext OGH 22.05.1997 10 ObS 140/97d

Schlagworte

Ergangen zu § 256 ASVG idF vor dem Strukturanpassungsgesetz 1996.
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